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Der neue Vorstand: v. l.: Nadja Oppermann (stellv. Schriftführerin), Horst Niens (Beisitzer), 
Andreas Schmidt (stellv. Vorsitzender), Birgit Falk (Schriftführerin), Lars Osburg (Vorsitzender) 
und Rene Koberling (Beisitzer). Es fehlt Kay Elfer (stellv. Vorsitzender)

Anfang November wurde der neue 
Vorstand des Fachbereichs Schutzpo-
lizei gewählt. Eine der wichtigsten 
Aufgaben des neuen Fachbereichs 
wird es sein, zusammen mit den 
anderen Gremien der GdP, den 
bevorstehenden Landesdelegierten-
tag der GdP Hamburg im Frühjahr 
2019 vorzubereiten. Der neu gewähl-
te Fachbereich Schutzpolizei wird 
sich weiterhin wahrnehmbar für die 
Interessen der Schutzpolizei in der 
Polizei Hamburg einsetzen. Hierbei 
gilt es in der kommenden Legislatur-
periode Schwerpunkte zu setzen.

Reduzierung der Wochenarbeitszeit 
auf 35 Stunden:                                                       

Die 40-Stunden-Schichtdienst-Wo-
che ist weder mit den Erkenntnissen 
der Arbeitsmedizin noch den rechtli-
chen Anforderungen vereinbar. Erho-
lungsphasen haben eine herausragen-
de Bedeutung, da sie die Einsatz- 
fähigkeit der Polizeikräfte erhalten. In 
der freien Wirtschaft wird bei Schicht-
dienst die wöchentliche Arbeitszeit teil-
weise auf 32 Stunden reduziert. Im 
Schichtdienst der Polizei muss die wö-
chentliche Arbeitszeit auf 35 Stunden 
reduziert werden. Der Ausgleich muss 
über eine Faktorisierung der Belas-
tungsstunden (Nachtdienst- und Wo-
chenende-Stunden mit einem Faktor 
von mindestens 1,2 Stundenanteilen) 
erreicht werden.

Kürzung der Wochenarbeitszeit von 
Eltern mit minderjährigen Kindern                   

Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
kann bei den Kolleginnen und Kolle-
gen, die die Grundlast zu stellen ha-
ben, kaum mit Leben gefüllt werden. 
Die Polizei Hamburg sollte daher die 
wöchentliche Arbeitszeit für ihre Be-

Neuer Vorstand des Fachbereichs 
Schutzpolizei gewählt

schäftigten, die minderjährige Kinder 
betreuen müssen, um zwei Stunden re-
duzieren. Die bisherigen Angebote sind 
für die Kolleginnen und Kollegen im 
Wach- und Streifendienst i. d. R. nicht 
zu nutzen, sie kommen häufig zu kurz.

Flexibilisierte Lebenszeitkonten bei 
der Polizei Hamburg                                                                              

Insbesondere aufgrund der aktuel-
len Debatte um den Verfall von geleis-
teten Mehrarbeitsstunden scheint eine 
neue Befassung mit dem Thema not-
wendig. Um verschiedene Lebenspha-
sen mit den Anforderungen an Familie 
und Beruf in Einklang zu bringen, soll-
te es möglich sein, Ansparphasen und 
Freizeitphasen einzurichten. Die Strei-
chung geleisteter Mehrarbeitsstunden 
lehnen wir entschieden ab.                                  

Einen Tag Urlaub mehr 
für GdP-Mitglieder

Die Erfahrungen der letzten Perso-
nalversammlung zeigen, dass der Per-

sonalrat den Kontakt zur Basis offen-
bar verloren hat. Aus dem Kernvollzug 
waren kaum Kolleginnen und Kolle-
gen anwesend, lediglich die große An-
zahl von Auszubildenden sorgte dafür, 
dass das Fernbleiben eines Großteils 
des Vollzuges nicht jedem sofort auf-
fiel. Hier sind die Gewerkschaften ge-
fragt, wieder alle Kolleginnen und 
Kollegen mitzunehmen und wieder 
aktiv an den Gestaltungsprozessen 
teilhaben zu lassen. Das geht nur über 
Beteiligung. Allerdings ist die Freizeit 
bei vielen Kolleginnen und Kollegen 
sehr knapp bemessen. Durch einen 
zusätzlichen Urlaubstag würden Mög-
lichkeiten geschaffen, hier Zeit für 
Mitarbeiterbeteiligung im Sinne von 
Gewerkschaftsaktivitäten zu generie-
ren.

Kienbaum-Gutachten 2.0

Bereits in den 90er-Jahren stellte das 
Kienbaum-Gutachten fest, dass Polizei-
arbeit Arbeit des gehobenen Dienstes 

Fortsetzung auf Seite 2
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ist. Seither sind die Ansprüche an die 
Einsatzkräfte deutlich gestiegen, so 
dass wir von der Forderung der zwei-
geteilten Laufbahn nicht abrücken. 
Ob auch ein Einstiegsamt A 9 ausrei-
chend wäre, bleibt abzuwarten. Wir 
fordern ein aktuelles Gutachten, um 
die Weigerung der Hamburger Poli-
tik, auch Berufseinsteiger angemes-
sen zu alimentieren, rechtlich haltbar 
ist.

Wir wehren uns weiter gegen eine 
„Billig-Polizei“ und fordern gutes Geld 
für gute Arbeit. Unter Hinweis auf das 
Urteil des Bundesverfassungsgerichts 
vom 16. 12. 2015 (Az.: 2 BVR 1958/13) 
muss die Praxis der Dienstpostenbün-
delung überprüft werden, ob sie den 
verfassungsrechtlichen Vorgaben ge-
nügen. Dies gilt insbesondere, wenn 
sich die Aufgaben bei einer dreigeteil-
ten Polizeistruktur über eine Laufbahn-
gruppe hinweg erstrecken, da sie an-
sonsten rechtswidrig sind. Dies führt im 
Ergebnis zu einer zweigeteilten Lauf-
bahn.                                                                                                                                   

Fortsetzung von Seite 1
Einführung von Zulagen für  

höherwertige Tätigkeit

Viele Kolleginnen und Kollegen 
übernehmen zusätzliche, über die ei-
gentlich zu erfüllenden Tätigkeiten hi-
nausgehende Aufgaben und damit 
auch zusätzliche Verantwortung (z. B. 
als Gruppenführer, als kommissari-
schen DGL/V oder DGL). Da diese Tä-
tigkeiten i. d. R. nicht angemessen ver-
gütet werden, sollen betroffene 
Kolleginnen und Kollegen für die Aus-
übung solcher Tätigkeiten und Aufga-
ben zukünftig eine aufgabenspezifi-
sche Zulage erhalten.

Intensive kriminalpolizeiliche 
Spezialisierung

Effektive Kriminalitätsbekämpfung 
erfordert das gekonnte Zusammenspiel 
kriminal- und schutzpolizeilicher Sach-
bearbeitung, und zwar auf allen Ebe-
nen polizeilicher Tätigkeit. Effektive 
und gute Polizeiarbeit kann nur erfol-
gen, wenn Kolleginnen und Kollegen 

nachhaltig und intensiv aus- und fort-
gebildet sind. Die GdP steht für eine 
gemeinsame Ausbildung aller Kolle-
ginnen und Kollegen zu Beginn der Be-
rufstätigkeit und damit für eine Erstver-
wendung auf dem Streifenwagen. 
Anschließend ist eine frühzeitige Spe-
zialisierung für die verschiedenen Be-
reiche der Polizei notwendig.

Erhöhung der Zeugenentschädi-
gung gemäß JVEG: 

Polizeibeschäftigte sind sachver-
ständige Zeugen. Die große Anzahl 
von Ladungen unserer Kolleginnen 
und Kollegen als Zeugen vor Gericht 
unterbricht regelmäßig die Freizeit- 
oder Urlaubsplanung und schränkt 
dadurch massiv die Erholungsphasen 
ein. Eine Erhöhung der Zeugenent-
schädigung auf zehn Euro pro Stunde 
ist aus unserer Sicht daher angemes-
sen. 

Alle Mitglieder der GdP Hamburg 
sind herzlich eingeladen, an den The-
men mitzuarbeiten und sich in die Ge-
werkschaftsarbeit einzubringen. Nur 
so kann die GdP ihre Ziele für alle Kol-
leginnen und Kollegen erreichen!

Der Vorstand des LFB Sch

Das Land Nordrhein-Westfalen muss 
Überstunden eines ehemaligen 
Bediensteten im Justizvollzug durch 
eine Entschädigung in Geld ausglei-
chen, wenn der Abbau der Überstun-
den aufgrund krankheitsbedingter 
vorzeitiger Versetzung des Beamten in 
den Ruhestand nicht mehr möglich ist. 

Der in der Justizvollzugsanstalt Es-
sen beschäftigte Beamte baute durch 
die in den Dienstplänen vorgesehenen 
Arbeitszeiten während seiner aktiven 
Dienstzeit Überstunden in erheblichem 
Umfang auf. Er war für Wochenend- 
und Schichtdienste eingeteilt. Ein Frei-
zeitausgleich wurde nicht in entspre-
chender Weise gewährt. Seinen Antrag 
auf finanziellen Ausgleich für die ge-
leisteten Überstunden lehnte das be-
klagte Land ab. Hiergegen richtete sich 
seine Klage. 

In seiner Entscheidung hat das VG 
ausgeführt, dass sich ein Anspruch auf 
Mehrarbeitsvergütung zwar nicht aus § 
61 II des Beamtengesetzes NRW ergibt, 
da diese Vorschrift nur bei rechtmäßig 

angeordneter Mehrarbeit eingreift. Der 
Beamte könne sich aber auf einen all-
gemeinen beamtenrechtlichen Aus-
gleichsanspruch in entsprechender An-
wendung des Grundsatzes von Treu 
und Glauben (§ 242 BGB) berufen. 

Er sei über mehrere Jahre in erhebli-
chem Umfang zu Mehrarbeit herange-
zogen worden, ohne dass er bis zur vor-
zeitigen Zurruhesetzung Freizeit- 
ausgleich in entsprechendem Umfang 
erhalte habe. Dabei wäre es Sache des 
beklagten Landes als Dienstherr gewe-
sen, für einen Abbau von Überstunden 
zu sorgen. Den Beamten treffe kein den 
Entschädigungsanspruch ausschlie-
ßendes Mitverschulden; insbesondere 
könne ihm insoweit nicht seine Erkran-
kung entgegengehalten werden, die 
letztlich zur vorzeitigen Versetzung in 
den Ruhestand geführt habe. Auch sei 
es ihm nicht zuzumuten gewesen, sich 
bereits vorher gegen die – für ihn nicht 
erkennbar – rechtswidrig auferlegten 
Überstunden zur Wehr zu setzen. Für 
länger zurückliegende Überstunden 
kann sich das beklagte Land auf Ver-
jährung berufen.  GdP Hamburg

RECHTSPRECHUNG

Entschädigung für Überstunden
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Wir brauchen dich!

Der VDP – der Verlag deiner Gewerkschaft – sucht Kollegen,
die neben Beruf oder Ruhestand Zeit und Lust für eine gut 
bezahlte Tätigkeit als freiberuflicher Anzeigenverkäufer in 

haben. 

Hilf uns, unsere Präventions- und Festschriften für die GdP 
in Hamburg zu bewerben und  herauszubringen. 
Nähere Informationen erhältst du unter www.VDPolizei.de. 
Oder ruf uns an unter Telefon 0211/7104-183 (Antje Kleuker).

Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit dir!

Forststraße 3a, 40721 Hilden
Telefon 02 11 / 71 04-183, Frau Antje Kleuker
Antje.Kleuker@VDPolizei.de

 Hamburg

Der „Arbeitsplatz Funkstreifen-
wagen“ ist keine konturlose Vision, 
sondern eine permanente Herausfor-
derung und Aufgabe, der wir uns als 
Berufsvertretung verantwortungsbe- 
wusst und innovativ stellen. Bei der 
Erstellung eines Pflichtenkataloges 
zum „Funkstreifenwagen 2000“ hat 
sich die GdP bereits in der Vergangen-
heit der Thematik beispielhaft 
angenommen. Während wir uns in 
den Jahren vor 2000 grundsätz-liche 
Gedanken zu den Fragen der Leis-
tungsfähigkeit eines Funkstreifenwa-
gens, einem ausreichenden Platzan-
gebot, der Frage nach aktiver und 
passiver Sicherheit sowie Anthropo- 
technik und Ergonomie („Mensch-
Maschine-Systeme“, „Multimedia-

Anzeige

Systeme und Mensch-Maschine- 
Dialog“) machten, steigen wir mit 
dem Anspruch auf gestalterische 
Mitwirkung in die Weiterentwicklung 
unseres Konzeptes erneut ein. 

Wesentliche Neuerungen und positi-
ve Weiterentwicklungen in diesem Po-
sitionspapier basieren auf der Grund-
lage aktiver Gewerkschaftsarbeit in 
Bund, Ländern und der aktiven Betei- 
ligung unserer Kolleginnen und Kolle-
gen vor Ort. 

Mit einem besonderen Blick auf die 
Entwicklung eines „Polizeisitzes“, den 
Fortschritten in der Digitalisierung un-
serer Funkstreifenwagen, hier mit den 
Stichworten „Car-Pad“ und „Car-PC“, 
bis hin zu nahezu vollwertigen, mobi-
len Arbeitsplätzen und einer deutli-
chen Steigerung der optischen Sicher-

heit unserer uniformierten Einsatz- 
fahrzeuge, sagen wir allen Beteiligten 
ein herzliches Dankeschön. 

Die Arbeitsschutzkommission der 
GdP hat einen Arbeitsauftrag 

erhalten 
Die GdP-Kommission „Arbeits-

schutz“ hatte sich nach Beschluss 
durch den Bundeskongress 2006 (An-
trag C 11) intensiv mit der Entwicklung 
der Funkstreifenwagen für die Polizei 
und den damit verbundenen Erforder-
nissen auseinander gesetzt. Neben der 
Evaluierung des gesamten Positions- 
papiers wurden die Arbeitsaufträge 
aus dem Bundeskongress des Jahres 
2014, die Anträge E 2 (Falschbetan-
kungsschutz) und E 11 (Personen- und 
Sachfahndungsfragen) mit aufgenom-
men. Grundlagen für die Erneuerung/
Anpassung eines Pflichtenkataloges, 
den wir ihnen bereits für die GdP-Initi-
ative „Funkstreifenwagen 2000“ er-
stellten, haben die Erfahrungen und 
Erkenntnisse der einzelnen Länder und 
des Bundes aufgenommen und spie-
geln sich nunmehr auch in der 
Weiterentwicklung der 3. Auflage des 
Positionspapiers „Arbeitsplatz  Funk-
streifenwagen“ wider. 

Sicherheitsforderungen von  
„Heute und Morgen“ 

Die Forderungen nach aktiver und 
passiver Sicherheit sind mit heutigem 
Stand in nahezu allen Fahrzeugklassen 
Standard und werden dem Alltagsan-
spruch eines normalen Verkehrsteil-
nehmers weitgehend gerecht. Den 
besonderen Belastungen eines Funk-
streifenwagens können die „Serien-
fahrzeuge“ aber nicht ohne einen er-
höhten Wartungsaufwand auf Dauer 
gerecht werden. Dies hat zwangsläufig 
zur Folge, dass auch bei zukünftigen 
Fahrzeugbeschaffungen die besonde-
ren Belastungen berücksichtigt werden 
müssen. 

Beteiligung der „Praktiker“ bei der 
Wahl des richtigen Arbeitsplatzes 

Dieser Weg war und ist genau der 
richtige, den wir als verantwortungsbe-
wusste Berufsvertretung gehen. Die 

Arbeitsplatz Funkstreifenwagen
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erste Auflage des Positionspapiers „Ar-
beitsplatz Funkstreifenwagen“ im Jah-
re 2009 hat sich sehr umfassend mit 
unterschiedlichen Themen und Ar-
beitsfeldern der einschlägigen Materie 
auseinandergesetzt. Den heutigen Ent-
wicklungsstand unserer Funkstreifen-
wagen verdanken wir in erster Linie 
der Mitarbeit unserer Kolleginnen und 
Kollegen, die im 24/7-Dienst die prakti-
schen Erfahrungen in enger Zusam-
menarbeit mit der GdP aufzeigen. 

Viele Fachtagungen in der gesamten 
Bundesrepublik haben wir als GdP 
kompetent begleitet oder selbst initi-
iert. Die hierbei gewonnenen Erkennt-
nisse fließen unmittelbar in das Positi-
onspapier ein. Limousine, Kombi, 
Kompakt-Van, Van oder Kleintranspor-
ter – der internationale Automobilmarkt 
bietet mit seiner riesigen Produktpalet-
te ausreichende Möglichkeiten, sich für 
das richtige Einsatzfahrzeug im pas-
senden Einsatzgebiet zu entscheiden. 

Die Schutzpolizeibeamtin, der Schutz- 
polizeibeamte im Schicht- und Wech-
seldienst, die spezialisierten Kräfte bei 
der Autobahnpolizei und die eingesetz-
ten Fachleute in den unzähligen Son-
dereinheiten mit ihren meist diffizilen 
Aufgaben, sind und bleiben die wich-
tigsten Ansprechpartner der Personal-
räte, um Entwicklungsprozessen auf 
diesem Gebiet eine positive Richtung 
zu geben. Aber auch der enge Kontakt 
und Austausch mit den fachkompeten-
ten Kolleginnen und Kollegen der 
Polizeiverwaltung, insbesondere im 
Beschaffungswesen, hat sich als unver-
zichtbar und besonders förderlich her-
ausgestellt. Gleiches gilt selbstredend 
auch für Frauen- und Gleichstellungs-
beauftragte sowie für die Schwerbe-
hindertenvertretung. 

Wichtige Erkenntnisse durch 
Pilotprojekte im praktischen Betrieb 

Die GdP ist sich ihrer Verantwor-
tung bei der Mitbestimmung zu Ar-
beitsplatzfragen bewusst. In den 
Hauptpersonalräten der Länder, bei 
der Bundespolizei und dem Zoll müs-
sen Initiativen im Rahmen der Ersatz-
beschaffungen oder Pilotphasen inno- 
vativ angeschoben und inhaltlich 
begleitet werden. 

Beispielhafte Initiativen ließen 
sich bei allen Personalräten in Bund 
und Ländern darstellen. Die enge 
Begleitung vieler Pilotprojekte und 
die daraus gewonnenen Erkenntnis-
se fließen selbstverständlich in die 

darauf folgenden Beteiligungsver-
fahren ein. 

Die wichtigste Erfahrung aus den 
vergangenen Jahren hierbei ist, dass 
sich Personalratsgremien der Sach- 
und Fachkompetenz ihrer Kolleginnen 
und Kollegen konsequent bedienen 
müssen. In der Folge dieser Herange-
hensweise ist sichergestellt, dass wir 
uns im Interesse aller stetig positiv wei-
terentwickeln. 

Die Broschüre kann bei der Ge-
schäftstelle der GdP Hamburg angefor-
dert werden, sie ist auch auf der Inter-
netseite der GdP veröffentlicht.

GdP Hamburg

Quelle: Gewerkschaft der Polizei, 
Bundesgeschäftsstelle Abt. III
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VERBRAUCHERSCHUTZ

Darauf hatten die Verbraucher-
schutzverbände gewartet, nach über 
zehn Jahren wurde der Gesetzent-
wurf über die Musterfeststellungs-
klage im Juni 2018 durch den 
Bundestag verabschiedet und am 
1. November trat das Gesetz in 
Kraft! Der Verbraucherschutz 
Bundesverband (vzbv) reichte in 
Kooperation mit dem ADAC (als 
Kfz-Sachverständige) umgehend am 
1. 11. 2018 die erste Klage gegen 
die Volkswagen AG ein!  

Am 29. 10. informierte das Ver-
braucherschutzamt Hamburg, der 
Behörde für Gesundheit und Ver-
braucherschutz, in der „Patriotischen 
Gesellschaft“ die Verbraucher und 
Geschädigten des „Dieselskandals“  
mit der Behördenleitung, an der ich 
teilnahm. Die Senatorin, Frau Prüfer-
Storcks, begrüßte die anwesenden 
Teilnehmer und Referenten  (Ver-
braucherschutzverband Berlin und 
den Vertreter vom ADAC) in dem voll 
besetzten Saal  und freute sich, über 
das große Interesse  an der Veranstal-
tung und darüber hinaus, dass am 
1. 11. 2018 das Gesetz zur Musterfest-
stellungsklage in Kraft tritt! Der 
Leiter des Verbraucherschutzamtes 
Hamburg, Herr Knoblauch, über-
nahm das Gespräch und machte eine 
kurze Einführung und dann über-

nahm Herr Müller vom Bundesver-
band Verbraucherschutz Berlin und 
referierte ausführlich über die Mus-
terfeststellungsklage. Ziel der 1. Kla-
ge ist es, dass das Gericht feststellt, 
dass die Volkswagen AG mit der Soft-
ware-Manipulation die Käufer (Ver-
braucher) sittenwidrig geschädigt hat 
und daher Schadenersatz schuldet! 
Der Verbraucherschutzverband (vzbv) 
möchte gerichtlich festgestellt sehen, 
dass es durch das unrechtmäßige 
Handeln des VW-Konzern, Millionen 
von Verbrauchern geschädigt wurden 
und ihnen daher Schadenersatz zuge-
sprochen wird. Nachdem nun die Kla-
ge am 1. 11. 2018 beim Oberlandes-
gericht eingereicht wurde und in ca. 
14 Tagen das Gericht die Klage aner-
kennt, wird beim Ministerium für Jus-
tiz (www.bmj.de) das Klageregister 
eröffnet, indem sich dann bis spätes-
tens zum 31. 12. 2018 (Ende der Ver-
jährungsfrist)  die betroffenen Bürger 
online eintragen und an dem Verfah-
ren teilnehmen können. Es müssen 
sich mindestens 50 Bürgerinnen und 
Bürger an einer Musterfeststellungs-
klage beteiligen! In diesem besonde-
ren Fall geht man von einer sehr ho-
hen Beteiligung aus. Die vzbv will mit 
der Klage weiter erreichen, dass die 
Käufer von Dieselautos von VW ent-
schädigt werden. Sollte das Gericht 
positiv für die Gerichte entscheiden, 
dann gibt es nicht automatisch eine 
Entschädigung, denn diese müsste 

dann anschließend jeder Betroffene, 
der sich an der Musterfeststellungs-
klage beteiligt hatte, selbst einklagen 
(vorteilhaft wäre eine Rechtschutz-
versicherung – die müsste aber schon 
vor dem Kauf des Fahrzeuges beste-
hen, sonst kein Anspruch auf Recht-
schutz)! Sollte es in dem Verfahren zu 
einem Vergleich kommen und man 
wäre mit der Entschädigungssumme 
einverstanden,  dann bräuchte man 
nicht mehr weiter klagen.  Die Exper-
ten rechnen mit einer längeren 
Verfahrenszeit von bis zu fünf Jahren, 
mit einer evtl. Revision vor dem Bun-
desgerichtshof!  Für alle betroffenen 
Käufer hoffen wir auf ein nicht zu lan-
ges Verfahren und dass der VW-Kon-
zern endlich seine Käufer entschä-
digt! Übrigens, das Verfahren und 
Ergebnis ist unabhängig davon, ob 
man das gekaufte Fahrzeug noch hat 
oder schon verkauft hat! Überalle 
weiteren Informationen zu dieser und 
weiterer Musterfeststellungsklagen 
kann man sich online informieren un-
ter www.vzbv.de oder direkt bei der 
Hamburger Verbraucherzentrale, die 
auch hilfreich unterstützen bei dem 
Eintrag in das Klageregister. Eintra-
gen kann man sich in das Klageregis-
ter online, per Fax und oder schrift-
lich per Post, am besten per 
Einschreiben. Wir drücken für alle 
Geschädigten ganz fest den Daumen! 

Klaus-Peter Leiste

Musterfeststellungsklage

Der GdP-Fachbereichsvorstand Se-
nioren möchte Euch schon jetzt zu 
unserer ersten Mitgliederversamm-
lung nach der Weihnachtspause am 

8. Januar 2019 um 15 Uhr

in die Kantine des Polizeipräsidi-
ums herzlich einladen. Zu dieser Ver-
sammlung haben wir den Leiter der 
Schutzpolizei, Herrn Hartmut Dudde, 
eingeladen, der auch den schweren 
Einsatz anlässlich des G20-Gipfels 
geleitet hatte. Herr Dudde freut sich, 

ANKÜNDIGUNG UND EIN FROHES WEIHNACHTSFEST

Weihnachtswünsche und die erste 
Mitgliederversammlung im neuen Jahr!

in der Mitgliederversammlung der 
GdP-Seniorinnen und -Senioren zu 
sprechen und auch die anschließen-
den Fragen aus dem Plenum zu be-
antworten.

Wie schon in den letzten Jahrzehn-
ten, findet im Monat Dezember keine 
Mitgliederversammlung statt. 

Wir wünschen all unseren Kolle-
ginnen und Kollegen, ob im Dienst 
oder Ruhestand, eine sehr schöne 
Vorweihnachtszeit sowie ein frohes 
und besinnliches Weihnachtsfest, so-
wie einen guten Rutsch in das neue 
Jahr! Nach einem erfolgreichen Jah-

reswechsel hoffen wir, dass wir uns 
alle bei bester Gesundheit wiederse-
hen. Der Fachbereichsvorstand be-
dankt sich auch ganz herzlich bei 
unseren Fachreferentinnen und Refe-
renten, Polizeipräsidenten, Vertretern 
aus der Politik sowie Kolleginnen und 
Kollegen, die mit ihren Beiträgen/Re-
feraten unsere Mitgliederversamm-
lungen im abgelaufenen Jahr infor-
mativ und interessant mitgestaltet 
haben.

Klaus-Peter Leiste,  
Fachbereichsvorstand Senioren
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EIN RUNDER GEBURTSTAG!

Mit strahlendem Lächeln nahm 
am 30. Oktober unser Mitglied und 
ehemaliger Kollege Hubertus Stora 
anlässlich seines 100. Geburtsta-
ges die herzlichen Glückwünsche 
der vielen Gäste aus der Polizei-
führung, des PK 15 und der GdP 
entgegen! Während die Gäste dem 
Jubilar die Hände schüttelten 
spielte im Hintergrund eine 
Abordnung des Hamburger Polizei-
orchesters! Organisiert wurde der 
Geburtstagsempfang vom Sohn 
Georg Stora (78), auch ein ehema-
liger Kollege aus der Schutzpolizei, 
der nach einem Unfall aus dem 
Dienst der Polizei in die Verwal-
tung versetzt und 1995 in den 
Ruhestand verabschiedet wurde. 

Hubertus Stora wuchs in Ober-
schlesien auf und absolvierte nach 
der Schulzeit die Brauereilehre 
(Brauer und Mälzer) in der Toster 
Brauerei, in Tost! Von dort wechsel-
te er nach ein paar Jahren nach Bay-
ern und arbeite dort als Brauer in 
der Pschorr und Hacker Brauerei 
(heute Hacker-Pschorr Brauerei).  
Mit einer sehr großen Leidenschaft 
übte Hubertus seinen Beruf, das 
Bier brauen, aus! Im 2. Weltkrieg 
musste er dann zur Marine und übte 
dort dann seinen Dienst, als Boots-
mann auf dem schweren Kreuzer 
„Admiral Hipper“, aus! Nach der 
Kriegsgefangenenschaft zog es Hu-
bertus nach Hamburg, wo er sich 
dann Ende 1947 für den Dienst bei 
der Polizei interessierte und sich 
hierfür bewarb. Während der Aus-
bildung musste er dann Streife ge-
hen mit einem britischen Soldaten. 
Hubertus durchlief während seiner 
Dienstzeit viele Polizeiposten und 
Revierwachen, wie z. B. das PR 123 
in Hammerbrook, das PR 90, 91 und 
92 und die Wache Hauptbahnhof, 
den Polizeiposten auf den St. Pauli 
Landungsbrücken und die letzten 
Jahre übte er seinen Dienst als POM 
am heutigen PK 15 bis zur Verset-
zung in den Ruhestand am 30. Okto-
ber 1978. Hubertus heiratet 1946 
seine Christel, mit der er bis zu ih-

Herzlichen Glückwunsch dem Jubilar 
Hubertus Stora zum 100. Geburtstag

rem Tod 2007 verheiratet war. Die 
beiden Eheleute hatten einen Sohn, 
Georg Stora. Hubertus war immer 
ein geselliger und musikalischer 
Mensch, der nach seinem Dienst als 
Vorsänger im Verein „Teutonia“ 
sang und auch zwischendurch selbst 
Keyboard, Schifferklavier und 
Mundharmonika spielte. Er war 
ein musikalisches Naturtalent und 
konnte die Menschen in geselligen 
Runden mit seinem Gesang erfreu-
en. Hubertus lebte bis vor zwei Jah-
ren noch in seinem eigenen Haus in 
Hamburg-Billstedt und erfreute sich 
an seinem Garten und bastelte sehr 
oft an seinem Auto, welches er bis 
vor zwei Jahren noch selbst fuhr. 
Sein Sohn versuchte zwischendurch 
immer mal wieder, dieses zu unter-
binden, indem er z. B. die Kerzen 
und Zündverteiler aus dem Motor 
schraubte oder ähnliche Teile aus-
baute, sodass das Fahrzeug nicht 
mehr starten konnte. Hubertus stell-
te aber immer wieder die Fehler fest 
und reparierte diese. Mit dem Auto 
fuhr er dann immer von Billstedt,  
zum Mittagessen in das Pflegeheim 
„Holstenhof“, wo er viele Bekannte 
hatte. Nach mehreren Stürzen und 
Krankenhausaufenthalten ging Hu-
bertus Stora dann freiwillig in das 

Pflegeheim „Holstenhof“, wo er 
sich auch sehr wohlfühlt. An sei-
nem Geburtstagsempfang sprachen 
auch der Sohn, Georg Stora, der 
Leiter der Schutzpolizei, Herr Hart-
mut Dudde, und der Leiter des Pfle-
geheims zu dem Jubilar und den 
vielen anwesenden Gästen bei Kaf-
fee und Kuchen. Für Hubertus war 
es besonders wichtig, dass er zum 
anschließenden Abendbrot noch 
sein Bier trinken konnte, welches 
er, als ehemaliger Braumeister, im-
mer noch genießt! Es machte sehr 
viel Freude, Hubertus Stora bei sei-
nen interessanten Erzählungen zu-
zuhören! Zum Abschluss wagte 
Hubertus noch ein Tänzchen mit 
einer Beschäftigten der Heimlei-
tung. Dieses rundete die Geburts-
tagsfeier ab. Wir danken dem Sohn 
und der Heimleitung sowie dem 
Servicepersonal für die gute Orga-
nisation anlässlich des Geburts-
tagsempfanges. Der Fachbereichs-
vorstand Senioren wünscht allen 
unseren Seniorinnen und Senioren 
ein ebenso schönes langes Leben, 
bei bester Gesundheit und Betreu-
ung!

Klaus-Peter Leiste,
Vorstand Senioren

Von links nach rechts: Jörg König – Leiter Pers 42, Ansgar Hagen  –  Leiter PK 15, Hartmut 
Dudde – Leiter der Schutzpolizei, Pensionär Laudon, Udo Lütje BFS am PK 15, Kay Freund  – 
Leiter Prävention und Präsenz am PK 15, Klaus-Peter Leiste, Mitte im Rollstuhl Hubertus 
Stora PÖA Foto: Julia Kühl


